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RS OGH 1993/5/19 9ObA13/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Norm

HKG §35

HKG §36

ZPO §228 B3bb

Rechtssatz

Die Sektion Gewerbe und die Sektion Industrie der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien sind als bloße

Untergliederungen der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien ohne eigene Organe und ohne eigenes

Vermögen in einem Verfahren auf Feststellung, daß Angestellten bzw Arbeitern eines Mitgliedbetriebes jene

Entgeltansprüche zustehen, die sich aus der Di erenz zwischen dem tatsächlich gewährten Entgelt und der besseren

kollektivvertraglichen Regelung ergeben, nicht parteifähig.
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